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Bezirksamt Bergedorf 
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1. Allgemeines 

Dienstanweisung zur 
Umsetzung des Hamburgischen Transparenzgesetzes 

im Bezirksamt Bergedorf 

16.9. 2014 

Das Hamburgische Transparenzgesetz regelt die Auskunftspflicht auf Antrag einer einzelnen Per­
son und die Veröffentlichungspflichten der Behörden und Ämter in einem zentralen Informati­

onsregister. 

Mit dieser Dienstanweisung werden das Verfahren zur Bearbeitung der Einzelanfragen von Bür­

gerinnen und Bürger sowie die Bereitstellung von Dokumenten für das Informationsregister ver­

bindlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamtes geregelt. 

Soweit für Fachverfahren gesonderte Regelungen für die Bereitstellung von Informationen in 

das Informationsregister getroffenen worden sind, haben diese Vorrang gegenüber dieser 
Dienstanweisung. 

Die geltenden Regelungen zur Schriftgutverwaltung bleiben von dieser Dienstanweisung unbe­

rührt. 

II. Verfahrensregelungen zur Auskunftspflicht auf Antrag 

Das Verfahren zur Erteilung von Einzelauskünften wird in der Vorlage 12-023 aus der gemeinsa­

men Dienstbesprechung der Finanzbehörde mit den Dezernenten Steuerung und Service (Dl-S) 

beschrieben. Diese Vorlage wurde in der Sitzung der Dl-S am 18.10.2012 beschlossen. Die darin 
getroffenen Verfahrensregelungen sind Bestandteil dieser Dienstanweisung (Anlage 1 ). 

Für die Festsetzung und Erhebung der Gebühren bei gebührenpflichtigen Auskünften gilt die 
Gebührenordnung für Amtshandlungen nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz_(HmbTG­

GebO) vom 5. November 2013 (Anlage 2). 

III. Veröffentlichungspflicht im Informationsregister 

Mit Inkrafttreten des HmbTG am 06.10.2012 sind alle Informationen, die in§ 3 HmbTG aufge­

führt sind, verpflichtend zu veröffentlichen. Damit sind auch die Informationen zu veröffentli­
chen, die seit Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden sind. 

Ab dem Zeitpunkt der Einstellung in das Informationsregister sind die zu veröffentlichenden In­
formationen 10 Jahre vorzuhalten. Bei Veränderungen veröffentlichter Informationen ist die je­

weils aktuell gültige Fassung zusätzlich einzustellen. Das gilt somit auch für Informationen, die 
vor dem Produktionsbeginn des Informationsregisters und seit Inkrafttreten des HmbTG ent­
standen und zwischenzeitlich aktualisiert worden sind (z.B. Organisationspläne, Dienstanwei­

sungen u.ä.). 

Die in§ 3 HmbTG definierten Informationsgegenstände Beschlüsse, Verträ ge, Verwaltungsvor­

schriften, Statistiken, Berichte, Geodaten, Messungen, Pläne, Baugenehmigungen, Subventio­

nen, Dienstanweisungen und vergleichbare Informationen von öffentlichem Interesse für das In­
formationsregister sind gemäß dem nachfolgendem Phasenmodell technisch unterstützt zu be­

arbeiten. 
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Die Bearbeitungsphasen sind: 

A - Identifikation 

B - Kennzeichnung 
C - Erfassung 
D - Überprüfung 

E - Zuführung. 

16.9. 2014 

Diese Dienstanweisung beschreibt die Bearbeitungsvorgänge und regelt den Prozess zur Aufbe­

reitung des amtlichen Schriftgutes für das Informationsregister nach dem aktuellen Stand der 

technischen Umsetzung. Sie ersetzt die bisherigen Ausführungen zum Phasenmodell und be­
schreibt die Bearbeitungsvorgänge. 

A. Identifikation 
Im Informationsregister sind alle Informationsgegenstände (Dokumente, Daten usw .) zu veröf­

fentlichen, die sich einer der in§ 3 HmbTG aufgeführten Fallkategorien zuordnen lassen. Die 

Feststellung, ob die Voraussetzungen für eine Veröffentlichung des Informationsgegenstandes 
vorliegen, ist dabei im Rahmen der für die FHH einheitlichen Auslegungen und Definitionen vor­

zunehmen, die von der Justizbehörde im Rahmen des Projektes zur Umsetzung des HmbTG ent­
wickelt und fortlaufend überarbeitet und aktualisiert werden. Diese Auslegungs- und Definiti­

onsvermerke sind im FHH-Portal abzurufen. 

B. Kennzeichnung 
Die Kennzeichnung der Dokumente durch die Sachbearbeitung erfolgt entweder direkt in ELDO­

RADO (a) oder über die eingerichteten Kopfstellen in den Dezernaten (b): 

a.) Als Anwenderin oder Anwender in einem angeschlossenen Fachamt mit der Eingabe des 
Dokumentes über den ELDORADO-Druckertreiber in die Bearbeitungsmaske 

Ookument a blegen 

Aktenzechen [i]fi 
Absender [i]fi 

Fremdes Aktffize~hen. m 
B~treff [i]fi 
Be2ug· m 

Dokumenten·.b.it. [i]tßl 
Papie1form @t 

Mehrfaichau~ahl: 

St1chwor1 - Hrr.bTG· 

~ 
Stichwort_ HmhTG 

lnfr.1 eiriRe!i m .„ 1 Zugeo1dnete Begnffe 
Erstal.Jnos-Dcturn 12 00 2014 0 1 Kope1en ] 1 Einfugen 1 _ Hmb T G _Baugenehmigungen , . 

_H rrbTG_Be,cHU'"' crlertiche! Sitzunoen -
Erstvo1l~e .an _ WV-User I User_ Wiedervorl agen _HmbTG_D1ensta~emmgen 

HrrbTG_Geodaten -
1 Speichern 1 1 Abb1ochen 1 Op•ionen 

_HmbTG_Gut&::hten. Studjen 

- HmbT G_ollentl1che ~ane - f;J 
Ä.ls Folges~te(n ] s pe1chem 1 H 1~e 1 Ignorieren _H rrbTG_Oroa-. GeschällsvertettUl'lQ, ·. N<te 

_HmbTG_Stati stiken, T atiQke1lsberichl.e ~ 
_Hrrb T G_SubvenOOnslt' ergaben 
_HmbTG_Umi;.ieltm e:S~ngen. -beoMchtung -
_H rOO TG_Untern ehmen:s~en 

_H mbTG_veroBichbare lnlamatünen von ö 
_H mbTG_Vertroge der DoSceins..,.otsage -U-1..T f:! 1 1 --•·-~ „ __ ;..:"--•1 1-•- · - - --

1 Suche ausfuhren 1 

Ne~rE i-'itroo l .A.ktualisiereri] Det-'~ 

1 Ubemehmen 1 1 Abb1echen 1 1 Hile 1 Recherche 
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Beim Ausfüllen der Dokumentenangaben im Erfassungsdialog ist zu dem Dokument zusätz­

lich das Feld „~tichwort_HmbT~" zu pflegen und über diesen Dialog aus der angebotenen 

Mehrfachauswahl das zutreffende Stichwort dem Dokument zuzuordnen. 

In dem Mehrfachauswahlfenster werden dafür alle Fallkategorien verschlagwortet angebo­

ten, die nach den Vorgaben des HmbTG vorgesehen werden: 

Bezug HmbTG Schlag-/Stichworte in Eldorado 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 HmbTG_Vorblatt/Petitum Senatsbeschlüsse 

§ 3 Abs. 1 Nr. 3 HmbTG_Beschlüsse öffentlicher Sitzungen 

§ 3 Abs. 1 Nr. 4 HmbTG_Verträge der Daseinsvorsorge 

§ 3 Abs. 1 Nr. 5 
HmbTG _ Organisationspläne, Geschäftsverteilungspläne, 
Aktenpläne 

§ 3 Abs. 1 Nr. 6 HmbTG_Verwaltungsvorschriften 

§ 3 Abs. 1 Nr. 7 HmbTG_Statistiken, Tätigkeitsberichte 

§ 3 Abs. 1 Nr. 8 HmbTG_Gutachten, Studien 

§ 3 Abs. 1 Nr. 9 HmbTG Geodaten 

§ 3 Abs. 1 Nr. 10 HmbTG_Umweltmessungen, Umweltbeobachtungen 

§ 3 Abs. 1 Nr. 12 HmbTG öffentliche Pläne 

§ 3 Abs. 1 Nr. 13 HmbTG_Baugenehmigungen 

§ 3 Abs. 1 Nr. 14 HmbTG_Subventionsvergaben 

§ 3 Abs. 1 Nr. 15 HmbTG Unternehmensdaten 

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 HmbTG_Verträge von öffentlichem Interesse 

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 HmbTG_Dienstanweisungen 

§ 3 Abs. 2 
HmbTG _vergleichbare Information von öffentlichem lnteres-
se 

Soweit die zu veröffentlichen Dokumente nur in Papierform vorliegen, erfolgt eine Zuliefe­

rung an die Registratur entsprechend den nachfolgend unter „b.)" dargestellten Vorgaben. 

Der dabei verwendete Bearbeitungsbogen ist durch die Registratur in die elektronische Ab­
lage unter dem Az. 135.40-33/0002 einzupflegen. 

b.) Für die Sachbearbeitung ohne Eldorado-Anschluss erfolgt die Kennzeichnung konventionell 
im üblichen Rahmen der Regelungen zur Schriftgutverwaltung mittels schriftlicher Verfü­

gung auf einem Bearbeitungsbogen (Anlage 3). Durch den Bearbeitungsbogen wird das Ver­

fahren zur Veröffentlichung im Informationsregister an die für das Dezernat zur Erfassung 
zuständige ELDORADO-Kopfstelle verfügt. 

Inhaltlich gelten für die Kennzeichnung ansonsten die gleichen Vorgaben wie für die an EL­
DORADO angebundene Sachbearbeitung. 

Seite 4 von 6 



Bezirksamt Bergedorf 
AZ: 131.00-05, 135.40-10, 135.40-33/0022 16.9. 2014 

C. Erfassung 
Für alle Dokumente, die in ELDORADO aufgenommen werden sollen, muss zwingend ein Akten­

zeichen vergeben werden. Für die zu veröffentlichenden Dokumente, die in die Datenbank von 
ELDORADO aufgenommen werden sollen, muss neben den üblichen Metadaten zwingend eine 

Kennzeichnung im Feld „Stichwort_HmbTG" vorgenommen werden. 

a.) In den bereits angeschlossenen Fachämtern erfolgt die Erfassung der zu veröffentlichenden 

Dokumente über den Datenbankeintrag in ELDORADO (siehe Pkt. B.a.) In diesen Fachäm­

tern ist stets das fachlich zutreffende Aktenzeichen einzutragen und die weiteren Merkmale 
wie das HmbTG-Stichwort einzutragen. 

b.) Für die gegenwärtig über Kopfstellen an ELDORADO angeschlossenen Fachämter erfolgt die 
Erfassung der Dokumente in dafür eingerichteten elektronischen Sammelmappen -z.B. Az. 
000.00-04 für das Dezernat 4. 

8-·q:;g_ 
B···CJ o 

8[] 00 
B···CJ ooo 

8·..C;J _ ooo. oo 
... [fil 000. 00-01 

... [fil 000. 00-02 

... [fil 000. 00-03 

... [fil 000. 00-04 
···lfil 000.00-95 
···lfil 000.00-99 

Sonderplan 

Sammelakten 
Sammelakten 

Sammelakten 
Sammelakle HmbTG D1 
Nach dem HmbTG ggf. zu veröffentlichende Dokumente 

Sammelakle HmbTG D2 
Sammelakle HmbTG D3 
Sammelakle HmbTG D4 
S ammelakle Schulungsdokumente 
5 ammelakle T estdokumenle 

Durch die Verfügung auf dem Bearbeitungsbogen (Anlage 3) werden die zuständigen Ver­

antwortungsbereiche in den Dezernaten -die sogenannten Kopfstellen zur Aufnahme des 
Dokumentes in das System ELDORADO veranlasst. 

Zuständige Kopfstelle für das Dezernat D2 ist die Registratur im Dezernat Dl. 

Der Bearbeitungsbogen ist dabei kein Bestandteil des Dokumentes, sondern transportiert 

lediglich die Erfassungsvorgaben für das Bereitstellen des Dokuments an die ELDORADO­
Kopfstelle. Der Bearbeitungsbogen ist danach als Nachweis zu der zu führenden Papierabla­

ge zu nehmen. 

Eine zwingend notwendige Angabe (Pflichtfeld) für den weiteren Workflow zur Veröffentlichung 

des Dokumentes ist bei der Erfassung die Pflege des Feldes „Vnfo an RegJ". Hier muss die voll­

ständige Emailanschrift der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters eingetragen werden, die oder 

der für die nachfolgende Überprüfung des Dokumentes als verantwortliche Person im soge­
nannten Workflow zuständig ist. Durch diese Eintragung wird der weitere Bearbeitungsvorgang 

per Email über Outlook ausgelöst, nach dem das Dokument erfasst und zur Überprüfung von 

der Registratur oder der Kopfstelle freigegeben wurde. 

Die vorgemerkten Dokumente auf dem G-Laufwerk oder in den Papierakten sind unverzüglich 
wie oben beschrieben in die ELDORADO-Datenbank einzupflegen. 
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D. Überprüfung 
Der nachfolgende weitere Bearbeitungsprozess erfolgt innerhalb einer im FHH-Portal realisier­

ten technischen Verfahrensumgebung (Veröffentlichungsworkflow). 

Nachdem die Dokumente erfasst und zur weiteren Bearbeitung durch die Registratur oder die 

Kopfstelle freigegeben worden sind, werden diese elektronisch dupliziert und der verantwortli­
chen Sachbearbeitung im Veröffentlichungsworkflow zur Verfügung gestellt. Die Metadaten des 

Duplikates sind in der bereitgestellten Maske enthalten und ggf. zu ergänzen. 

Schützenswerte Bestandteile der Dokumente wie personenbezogene Daten, Betriebs- und Ge­

schäftsgeheimnisse sind von der Sachbearbeitung zu identifizieren. Sie müssen vermittels der 
Software Adobe Reader durch die Werkzeuge Stift und Rechteck farblich unterlegt werden. Der­
artig gekennzeichneten Stellen werden anschließend in einem nachfolgenden Programmablauf 

geschwärzt erscheinen. 

Die Bearbeitung des zu veröffentlichenden Dokuments kann arbeitsteilig von mehreren Instan­

zen oder Beteiligten vorgenommen werden. Sie erfolgt über die auszuwählende Funktion „Dele­

gation" oder „Rückfrage stellen". 

E. Zuführung 
Erst nach der vollständigen Überprüfung (siehe Punkt D.) ist das Dokument für die Veröffentli­

chung geeignet. Die Freigabe des Dokumentes erfolgt durch das Anklicken der Funktion im 

Workflow. Sie kann als eigenständige Aufgabe im Workflow delegiert werden, um vor der Veröf­
fentlichung eine Überprüfung der Entscheidung und der Bearbeitung nach dem Vieraugenprinzip 

vorzunehmen. Wird die Freigabe erteilt, so wird das zu veröffentlichende Dokument elektro­

nisch dem Informationsregister zugeführt. 

In den Fachverfahren BaCOM, INEZ, ALLRIS erfolgt die Bereitstellung der einschlägigen Doku­
mente nach vorheriger Abstimmung mit den betreffenden Fachbereichen über Verfahrens­
schnittstellen vollelektronisch. 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Dienstanweisung tritt am 15.9.2014 in Kraft. 

Arne Domquast 
Bezirksamtsleiter 

Anlagen 

Anlage 1 Verfahrensregelungen zur Bereitstellung von Informationen auf Antrag 
(Vorlage 12-023, Dl-S 18.10.2012) 

Anlage 2 Gebührenordnung für Amtshandlungen nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz 
(HmbTGGebO) 

Anlage 3 Bera rbeitungsbogen 
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